
Allgemeine Verkaufsbedingungen (Fassung 2003)  
mit Datenverarbeitungserlaubnis der Firma Helko-Werk Carl & Aug. Helsper GmbH & 

Co. KG, Wuppertal 

 
 
1.  Ausschließliche Geltung und Anerkennung der Bedingungen  
1.1  Unseren sämtlichen Angeboten liegen unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen zugrunde.  

Wir nehmen Bestellungen ausschließlich zu diesen Bedingungen entgegen. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Bestellers oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichende 
Vorschriften des Bestellers oder Abreden sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich 
schriftlich anerkennen.  

1.2  Mit der Auftragserteilung oder der Annahme von Lieferungen erkennt der Besteller die Geltung unserer 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen an.  

 
2. Angebote - Nebenabreden - Vertragsinhalt  
2.1  Unsere Angebote sind freibleibend in dem Sinne, dass ein Vertrag erst zustande kommt, wenn wir die 

Bestellung annehmen. Dies kann auch durch Lieferung und Rechnungslegung erfolgen.  
2.2  Nebenabreden zu unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen sowie Vereinbarungen mit unseren 

Reisenden und Vertreten bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.  
2.3 Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind branchenübliche 

Näherungswerte, es sei denn, dass sie von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.  
 
3. Rücktrittsvorbehalt  

Wir haben das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn seine Erfüllung auf technische oder kaufmännische 
Schwierigkeiten stößt, die unüberwindbar sind oder deren Überwindung einen im Vergleich zum Wert der zu 
liefernden Ware unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde, oder wenn uns Umstände bekannt 
werden, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers zweifelhaft erscheinen lassen.  

 
4  Preise  
4.1  Wir berechnen die nach unseren Preislisten am Tage der Lieferung gültigen Preise ab Lager ausschließlich 

Mehrwertsteuer, Verpackung, Zoll, eventuelle Einfuhrnebenabgaben und Versicherung.  
4.2  Bei Sonderanfertigungen und Sonderverpackungen können wir angemessene Anzahlungen oder 

Sicherheiten verlangen.  
4.3  Bemusterungen auf Kundenwunsch berechnen wir zu den dafür angefallenen Kosten.  
 
5.  Verpackung - Versicherung - Teillieferungen  
5.1  Die Verpackung berechnen wir gesondert zu Selbstkosten (mindestens 1,50 Euro, höchstens 5 Euro). Wir 

behalten uns vor, bestellte Stückzahlen auf die nächsthöhere oder nächstniedrigere Verpackungseinheit 
auf- oder abzurunden.  

5.2  Warensendungen versichern wir nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Bestellers.  
5.3  Erhalten wir keine besondere Versandvorschrift, versenden wir die Ware auf dem nach unserem Ermessen 

günstigsten Versandweg. Die Ware wird auf Rechnung und Gefahr des Bestellers versandt; das gilt auch 
dann, wenn wir die Transportkosten tragen oder vorlegen.  

5.4  Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an den Transportführer in unserem Lager oder, wenn die Ware 
nicht versandt werden kann oder soll, mit der Absendung der Anzeige über unsere Auslieferungsbereitschaft 
auf den Besteller über.  

 
6.  Abrufaufträge - Wareneinteilung – Teillieferungen 
6.1  Bei Abrufaufträgen gilt die gesamte Auftragsmenge einen Monat nach Ablauf der für den Abruf vereinbarten 

Frist, mangels einer solchen Vereinbarung zwölf Monate nach Vertragsabschluss, als abgerufen.  
6.2  Nimmt der Besteller eine ihm obliegende Einteilung der bestellten Ware nicht spätestens innerhalb eines 

Monats nach Aufforderung durch uns vor, dürfen wir die Ware nach unserer Wahl einteilen und liefern.  
6.3  Wir sind berechtigt, Teillieferungen in wirtschaftlich angemessenen Größen zu liefern und jede Teillieferung 

für sich zu berechnen.  
 
7. Lieferfrist 
7.1 Lieferfristen gelten nur als annähernd vereinbart. Die Lieferfrist beginnt, wenn sie nicht durch einen Termin, 

sondern ihrer Dauer nach bestimmt ist, mit dem Tag der Absendung unserer Auftragsbestätigung und gilt als 
gewahrt, wenn die Ware oder wenn in Fällen, in denen die Ware nicht versandt werden kann oder soll, die 
Anzeige über unsere Auslieferungsbereitschaft bis zum Ablauf der Frist bei uns abgegangen ist.  

7.2  Verzögert sich die Lieferung durch Umstände, die außerhalb unseres persönlichen Einflussbereiches liegen, 
in der Materialbeschaffung, Produktionsstörungen, Sonderwünsche des Bestellers o.ä., verlängert sich die 
Lieferfrist um die Dauer der Behinderung. Der Besteller ist zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn 
wir die Nichteinhaltung des Liefertermins zu vertreten haben und er uns erfolglos eine angemessene 
Nachfrist gesetzt hat.  

7.3  Befinden wir uns mit einer Lieferung im Verzug, darf der Besteller vom Vertrag zurücktreten, wenn er uns 
schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens vier Wochen gesetzt hat und wenn nicht innerhalb 
dieser Nachtrist die Ware, oder falls sie nicht versandt werden kann oder soll, die Anzeige über unsere 
Auslieferungsbereitschaft abgesandt worden ist.  



7.4  Aus der Überschreitung der Lieferfrist oder aus Lieferverzug kann der Besteller keinerlei 
Schadenersatzansprüche gegen uns herleiten, es sei denn, dass Fristüberschreitung auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit unserer Geschäftsleitung oder eines unserer Mitarbeiter beruht.  

 
 
8.  Mängelhaftung  
8.1  Alle Muster gelten als Typenmuster, die nur die ungefähre Beschaffenheit der Ware veranschaulichen. Die 

Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten technischen Liefervorschriften. 
Falls wir nach Spezifikationen oder Mustern usw. unseres Bestellers zu liefern haben, übernimmt dieser das 
Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.  

8.2  Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige 
Behandlung und Nutzung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein wie für die Folgen unsachgemäßer und 
ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten Dritter. Gleiches gilt 
für Mängel, die den Wert oder Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern. Mängel an nur einem Teil der 
gelieferten Ware berechtigen den Besteller nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung.  

8.3  Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten.  
8.4  Wurde eine Abnahme der Ware oder eine Erstmusterprüfung vereinbart, ist die Rüge von Mängeln 

ausgeschlossen, die der Besteller bei sorgfältiger Abnahme der Erstmusterprüfung hätte feststellen können.  
8.5  Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. Beanstandete Ware ist auf Verlangen 

unverzüglich an uns zurückzusenden. Die Transportkosten werden von uns nur dann übernommen, wenn 
die Mängelrüge als berechtigt anerkannt wird.  

8.6  Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die beanstandete Ware nach 
oder liefern einwandfreien Ersatz. Kommen wir dieser Verpflichtung nicht oder nicht vertragsgemäß 
innerhalb einer angemessenen Zeit nach, so kann der Besteller uns schriftlich eine letzte Frist setzen, 
innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist kann 
der Besteller Minderung des Preises verlangen, vorn Vertrag zurücktreten oder die notwendige 
Nachbesserung selbst oder durch einen Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Eine 
Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware nach unserer 
Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  

 
9.  Sonstige Ansprüche, Haftung für Produktgefahren  
9.1  Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und weitergehende Ansprüche des Bestellers 

gegen uns ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung. Wir haften deshalb nicht für Schäden, 
die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind. Insbesondere gilt dieser Haftungsausschluss für 
entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden.  

9.2  Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen 
Vertreter oder leitenden Angestellten sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir nur für den vertragstypischen, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.  

9.3  Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern 
der gelieferten Ware für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie 
gilt auch nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und beim Fehlen von zugesicherten 
Eigenschaften, wenn und soweit die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Vertragspartner gegen 
Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern.  

9.4  Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

 
10.  Zahlungsbedingungen  
10.1  Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei einer 

vollständigen Zahlung der gesamten Rechnung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ist der 
Besteller zu einem 2% betragenden Skontoabzug berechtigt. Das Skonto ist vom Nettobetrag zu berechnen. 
Ein Skontoabzug ist ausgeschlossen, wenn noch die Rechnung übersteigende frühere Verbindlichkeiten des 
Bestellers bis zum Rechnungsausgleich bestehen. Im Falle einer unstreitig fehlerhaften Warenlieferung ist 
der Besteller verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die 
Teillieferung für ihn kein Interesse hat. Eine Aufrechnung ist dem Besteller nur mit rechtskräftig 
festgestellten oder unbestrittenen Gegenansprüchen gestattet.  

10.2  Bei Überschreitung des Zahlungsziels sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des Satzes in Rechnung 
zu stellen, den die Bank uns für Kontokorrentkredite berechnet, mindestens aber in Höhe von 8 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen Zentralbank.  

10.3  Bei Zahlungsverzug können wir nach schriftlicher Mitteilung gegenüber dem Besteller die Erfüllung unserer 
Verpflichtungen bis zum vollständigen Erhalt der Zahlungen einstellen. Wenn nach Vertragsabschluss 
erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet 
wird, so können wir die Leistung verweigern und dem Besteller eine angemessene Frist bestimmen, in 
welcher er Zug um Zug gegen die Lieferung zu zahlen oder Sicherheit zu leisten hat. Im Falle fruchtlosen 
Fristablaufs sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.  

10.4  Wechsel und Schecks werden nur nach Vereinbarung sowie nur erfüllungshalber unter der Voraussetzung 
ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrags 
an berechnet und sind vom Besteller unverzüglich zu erstatten. Eine Gewähr für die rechtzeitige Vorlage von 
Wechseln und Schecks und für die Erhebung von Wechselprotest wird ausgeschlossen. 

  



 
11.  Eigentumsvorbehalt  
11.1  Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Tilgung unserer sämtlichen Forderungen aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Besteller, auch soweit sie in eine laufende Rechnung eingegangen sein 
sollten, unser Eigentum. Barzahlungen, Banküberweisungen oder Scheckzahlungen, die gegen 
Übersendung eines von uns ausgestellten und vom Besteller akzeptierten Wechsels erfolgen, gelten erst 
dann als Zahlung im Sinne von Ziff. 10.5 Satz 1 wenn der Wechsel vom Käufer/Akzeptanten eingelöst ist 
und wir als Aussteller aus der Wechselhaftung vollständig befreit sind.  

11.2  Bei der Be- oder Verarbeitung der von uns gelieferten Ware ist jeder Eigentumsvorbehalt des Bestellers 
ausgeschlossen. Die Be- oder Verarbeitung erfolgt für uns derart, dass wir als Hersteller anzusehen sind. 
Bei der Verarbeitung mit Waren anderer Herkunft, die ebenfalls unter einem auf die Verarbeitung 
ausgedehnten Eigentumsvorbehalt stehen, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Rechnunqswertes unserer Ware zu dem Wert der anderen Ware, den diese im Zeitpunkt der Verarbeitung 
haben. Sollte aufgrund irgendwelcher Umstände bei der Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware oder 
ihrer Verbindung mit anderer Ware Eigentum oder Miteigentum des Bestellers entstehen, geht dieses 
Eigentum oder Miteigentum sofort mit seiner Entstehung auf uns über. Alle Anwartschaftsrechte, die zu 
einem solchen Eigentumserwerb durch den Besteller führen können, tritt dieser schon jetzt an uns ab. Das 
aufgrund einer Be- oder Verarbeitung oder Verbindung für uns entstehende Eigentum oder Miteigentum ist 
rechtlich zu behandeln wie die ursprüngliche Ware.  

11.3  Alle Forderungen des Bestellers aus einer Weiterveräußerung von Ware, an der wir Eigentum oder 
Miteigentum haben, gehen bereits mit dem Abschluß des Kaufvertrages auf uns über und zwar gleich, ob 
die Ware ohne oder nach einer Be- oder Verarbeitung oder Verbindung oder ob sie an einen oder mehrere 
Abnehmer veräußert wird. Für den Fall, dass uns die veräußerte Ware nicht ganz gehört oder dass sie 
zusammen mit uns nicht gehörenden Waren veräußert wird, erfaßt die Abtretung den Gegenanspruch nur in 
Höhe des Rechnungswertes unserer Ware. Der Besteller darf die abgetretenen Forderungen einziehen, 
aber nicht abtreten, auch nicht im Factoring-Geschäft. Wir können diese Befugnis widerrufen, wenn der 
Besteller eine ihm uns gegenüber obliegende Verpflichtung nicht pünktlich erfüllt oder wenn uns Umstände 
bekannt werden, die unsere Rechte als gefährdet erscheinen lassen. Die Einziehungsbefugnis des 
Bestellers erlischt automatisch, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, wenn er vom Gericht zur 
Offenbarung seiner Vermögensverhältnisse aufgefordert wird, wenn die Eröffnung eines gerichtlichen 
Vergleichs- oder Konkursverfahrens über sein Vermögen beantragt wird oder wenn er sich um einen 
außergerichtlichen Vergleich bemüht. Auf unser Verlangen hat der Besteller den Schuldnern der 
abgetretenen Forderungen die Abtretung anzuzeigen, uns die Schuldner und die von ihnen geschuldeten 
Beträge bekanntzugeben und uns die Unterlagen, die wir zur Geltendmachung der abgetretenen 
Forderungen benötigen, auszuhändigen.  

11.4  Der Besteller darf die Ware, die im unserem Eigentum oder Miteigentum steht, nur im Rahmen des 
regelmäßigen Geschäftsganges veräußern, be- oder verarbeiten oder mit Waren anderer Herkunft 
verbinden oder vermischen. Eine Veräußerung ist nur im Wege des Verkaufs und nur mit der Maßgabe 
zulässig, dass die Forderungen des Bestellers aus dem Veräußerungsgeschäft, wie oben festgelegt, auf uns 
übergeben. Zu anderen Verfügungen über unsere Waren ist der Besteller nicht befugt; er darf sie weder 
verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Von bevorstehenden oder schon vollzogenen Zugriffen Dritter 
auf die Vorbehaltsware oder abgetretene Forderungen hat der Besteller uns unverzüglich zu 
benachrichtigen. Die uns durch eine Intervention entstehenden Kosten trägt der Besteller.  

11.5  Der Eigentumsvorbehalt ist in der Weise auflösend bedingt, dass mit der vollständigen Bezahlung unserer 
gesamten Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum an der VorbehaltsWare erlischt. 
Ubersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 %‚ 
sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.  

 
12  Datenverarbeitungserlaubnis  

Wir sind berechtigt, alle den Besteller betreffenden gesetzlich geschützten Daten im Rahmen der 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu verarbeiten.  

 
13.  Erfüllungsort - Gerichtsstand - Anwendbares Recht  
13.1  Erfüllungsort ist für die Lieferung der jeweilige Ort der Absendung der Ware, für die Zahlung Wuppertal.  
13.2  Ausschließlicher Gerichtstand für alle Streitigkeiten über den und aus dem Vertrag, auch für Wechsel 

Scheckprozesse ist, soweit zulässig, Wuppertal. Wir haben jedoch das Recht, den Besteller auch an einem 
sonstigen für ihn geltenden Gerichtsstand zu verklagen. Wenn der Besteller nicht Vollkaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich- rechtliches Sondervermögen ist, aber einen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inhalt hat, gelten diese Bestimmungen für den Fall, dass der Besteller nach 
Vertragsabschluß seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland 
verlegt hat oder dass sein Sitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort bei Klageerhebung nicht bekannt ist.  

13.3  Bei Auslandsgeschäften unterliegt das ganze Vertragsverhältnis, soweit nicht zwingend eine andere 
Rechtsordnung eingreift, dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des 
Einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen und des Einheitlichen Gesetzes 
über den Abschluß von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.  

 
14. Teilunwirksamkeit  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, gleich aus welchem Grunde, 
unwirksam sein oder werden, so bleibt davon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.  

 


